
1. Wann ihr Auftrag verbindlich wird!

Rechtsverbindlich wird der erteilte Auftrag,
sobald unsere schriftliche Bestätigung, die
durch Sie unterschrieben wurde, bei uns
wieder eingegangen ist. Maßgebend sind
unsere Geschäftsbedingungen, die Auftrags-
bestätigung und die jeweils gültige Preis-
liste. Gegenstand des Auftrages ist ein
Vertrag über Herstellung von Postkarten. 

2. Das sollten Sie bei der Lieferung 
von Druckvorlagen beachten!

Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier
Druckunterlagen ist der Auftraggeber verant-
wortlich. Sie müssen der technischen
Beschreibung in der Auftragsbestätigung
entsprechen. Für erkennbar ungeeignete
oder beschädigte Druckunterlagen fordern
wir unverzüglich Ersatz. Zu diesem Zweck
hat der Auftraggeber seine Erreichbarkeit zu
gewährleisten.

Sind etwaige Mängel bei gelieferten Druck-
unterlagen nicht sofort erkennbar, so dass
sie erst beim Druckvorgang deutlich werden,
trägt der Auftraggeber bei ungenügendem
Druckergebnis die Verantwortung. Das glei-
che gilt, wenn die Druckunterlagen ohne
Andruck geliefert werden.

3. Diese Rechte haben Sie, wenn die
Druckqualität nicht stimmt!

Wir gewährleisten die übliche Druckqualität
im Rahmen der durch die Druckunterlagen
gegebenen Möglichkeiten. Geringfügige Farb-
abweichungen von den Vorlagen sind durch
den Druck in Sammelformen unvermeidbar
und können nicht reklamiert werden.

Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise
unleserlichem, unrichtigem oder unvollstän-
digem Druck Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder einen einwandfreien Nachdruck,
jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der
bestimmungsgemäße Zweck der Postkarten
beeinträchtigt wurde. Reklamationen, welche
die Produktion der Postkarten betreffen,
müssen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach
Erhalt der Ware schriftlich geltend gemacht
werden. Dies gilt auch für Teilabrufe im
Rahmen von langfristigen Aufträgen. Wenn
Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich
oder endgültig fehlgeschlagen sind, so kann
der Auftraggeber Preisminderung oder
Stornierung des Vertrages verlangen.
Gleiches gilt bei unzumutbarer Verzögerung
der Nachbesserung oder Ersatzleistung.
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers
gegen uns und unsere Partnerunternehmen
sind ausgeschlossen. Dies schließt Scha-

densersatzansprüche (vertraglich und außer-
vertraglich) wegen unmittelbarer und mittel-
barer Schäden (z.B. entgangenen Gewinn,
ausgebliebener Einsparung, Schaden aus
Ansprüchen Dritter gegen den Auftraggeber
usw.) ein. Schadensersatzansprüche aus der
Durchführung der Nachbesserung sind eben-
so ausgeschlossen, soweit nicht grobe Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz unsererseits vorliegt
bzw. für das Fehlen zugesicherter Eigen-
schaften zwingend gehaftet wird. Die
gesetzlichen werktaglichen Verjährungsvor-
schriften (6 Monate) gelten auch für even-
tuelle Ansprüche des Auftraggebers aus der
Verletzung solcher Nebenpflichten, positiver
Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung,
soweit nicht Vorsatz oder Fahrlässigkeit vor-
liegen. In jedem Fall sind Schadensersatz-
ansprüche begrenzt auf den Ersatz eines
vorhersehbaren Schadens und auf das für
den jeweiligen Auftrag zu zahlende Entgelt.

4. Was mit gelieferten Druckunterlagen
nach dem Druck geschieht!

Die Druckunterlagen werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch des Auftraggebers, auf
dem von ihm bestimmten Versandweg
zurückgesandt. Die Kosten und das Risiko
trägt hierbei der Auftraggeber. Unsere Auf-
bewahrungspflicht endet drei Monate nach
Auftragserteilung.

5. In welchen Fällen wir Aufträge 
ablehnen können!

Wir behalten uns vor, Aufträge wegen ihres
Inhaltes, der Herkunft, der technischen
Form oder aus Termingründen nach einheit-
lichen, sachlichen gerechtfertigten Grund-
sätzen abzulehnen. Dies gilt auch für Auf-
träge, die bei unseren Filialen oder Vertre-
tern aufgegeben werden. Die Ablehnung
eines Auftrages teilen wir dem Auftraggeber
unverzüglich mit.

6. Bis wann Sie stornieren können!

Der Auftraggeber kann den Auftrag bis spä-
testens 1 Werktag vor Druckunterlagen-
schluss ohne Angaben von Gründen zurück-
ziehen. Gebühren werden nicht fällig. Wird
die oben genannte Frist nicht eingehalten,
ist eine Stornogebühr in Höhe von 30 % des
Auftragswertes fällig.

8. Preise und Zahlungen

Alle in den Preislisten aufgeführten Preise
sind Nettopreise. Während der Auftrags-
abwicklung anfallende Zusatzkosten, insbe-

sondere für Fremdleistungen (außerordent-
liche Fracht- oder Lithokosten), werden dem
Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Bei langfristigen Vereinbarungen können
Preisnachlässe gewährt werden. Werden die
festgelegten Mengen im vereinbartem Zeit-
raum nicht abgerufen, können wir Rabatte
zurückfordern, die bereits auf Teilmengen
gewährt wurden.

Gerät der Auftraggeber mit einer Zahlung in
Verzug oder erhalten wir über seine
Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage eine
unbefriedigende Auskunft, haben wir das
Recht, die Weiterarbeit bei laufenden
Aufträgen bis zur vollen Vorauszahlung oder
Entgegenbringung entsprechender Sicher-
heitsleistungen einzustellen. Wird diese
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
innerhalb einer angemessenen Frist nicht
erbracht, sind wir berechtigt, den Vertrag
zu kündigen und dem Auftraggeber die
bisher entstandenen Kosten einschließlich
entgangenem Gewinn in Rechnung zu
stellen.

Ist Teilzahlung vereinbart, so wird der
gesamte Restbetrag zur sofortigen Zahlung
fällig, sobald der Auftraggeber mit zwei
Raten ganz oder teilweise in Verzug ist. Bei
verspäteter Zahlung oder Stundung sind wir
berechtigt, Zinsen zu verlangen. Als
Zinssatz wird der aktuelle Diskontsatz der
Bundesbank mit einem 4-prozentigen
Aufschlag festgelegt. Die Geltendmachung
eines größeren tatsächlichen Verzugs-
schadens behalten wir uns vor. Für jede
Mahnung wird eine pauschale Bearbeitungs-
gebühr von 10,00 EUR vereinbart.

9. Sonstiges

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden
Bestimmungen unwirksam sein, wird davon
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht betroffen. 

Rechtsverbindliche Erklärungen uns gegen-
über bedürfen der Schriftform.

Erfüllungsort für die Zahlungen des Auftrag-
gebers sowie unsere Lieferungen und
Leistungen ist der Sitz unser Firma.
Leistungen beim Auftraggeber sind hiervon
ausgenommen.

Gerichtsstand auch für Wechsel und Scheck-
sachen, soweit der Auftraggeber Vollkauf-
mann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts, Träger eines öffentlich recht-
lichen Sondervermögens ist oder keinen all-
gemeinen Gerichtsstand im Inland hat, ist
der Sitz unserer Firma.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Herstellung von Postkarten
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